
 
 
 

 
 
 

Richtlinien für die Ausgestaltung 
und Bemessung der Sozialhilfe 

 
 

Begriff und Bedeutung 
 

Die materielle Grundsicherung umfasst alle in einem Privathaushalt notwendigen 
Ausgabepositionen. Diese sind im Umfang der empfohlenen Beträge bzw. der effektiven 
Kosten anzurechnen. Abweichungen von dieser Regelung sind nur im Rahmen der 
kantonalen Gesetzgebung oder im Rahmen der vorliegenden Richtlinien zulässig. Sie 
müssen durch das zuständige Sozialhilfeorgan begründet und verfügt werden. 
 
Dieses Merkblatt soll Ihnen einen Anhaltspunkt geben, was in der monatlichen Pauschale des 
Grundbedarfs für den Lebensunterhalt enthalten, respektive nicht enthalten ist. Die Aufzählung 
ist nicht abschliessend. 

 
 
 

 
B.2.2 GBL Grundbedarf für den Lebensunterhalt 
 

 

Haushaltsgrösse 
Pauschale/ 

Monat 
 

Franken 
(gerundet) 

Pauschale/ 
Monat 

pro Person 
Franken 

(gerundet) 

1 Person 1'061.-- 1'061.-- 

2 Personen 1'624.-- 812.-- 

3 Personen 1'974.-- 658.-- 

4 Personen 2'206.-- 568.-- 

5 Personen 2'568.-- 514.-- 

pro weitere Person + 216.--  

 



 
 
 

 
 

Merkblatt zur wirtschaftlichen Sozialhilfe 
 

Was ist im Grundbedarf für den Lebensunterhalt inbegriffen? 
 
Diese Auflistung soll Ihnen einen Anhaltspunkt geben, was in der monatlichen Pauschale des 
Grundbedarfs für den Lebensunterhalt enthalten respektive nicht enthalten ist. Die Aufzählung 
ist nicht abschliessend.  
 
 
Folgende Ausgaben sind im Grundbedarf inbegriffen:  
 
 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
 Bekleidung und Schuhe 
 Energieverbrauch (Elektrizität, Gas, etc.) ohne Wohnnebenkosten 
 Laufende Haushaltführung  
 Reinigung/Instandhaltung von Kleidern und Wohnung inkl. Kehrichtgebühren 
 Kleine Haushaltsgegenstände 
 Gesundheitspflege ohne Selbstbehalte und Franchisen (z.B. selbstgekaufte Medikamente) 
 Körperpflege (z.B. Coiffeur, Toilettenartikel) 
 Verkehrsauslagen inkl. Halbtaxabo (öffentlicher Nahverkehr, Unterhalt Velo/Mofa) 
 Gebühren für Telefon und Radio/TV (Billag) 
 Gebühren für Kabelfernsehen (z.B. Cablecom und andere) 
 Unterhaltung und Bildung (z.B. Sport, Zeitungen, Schulkosten, Geräte, Drucker, PC) 
 Persönliche Ausstattung (z.B. Schreibmaterial, Rucksack) 
 Freizeitbeschäftigungen 
 Vereinsbeiträge 
 Haustierhaltung inkl. Tierarztrechnungen 
 
 
Folgende Ausgaben sind nicht inbegriffen:  
 
 Wohnungsmiete 
 Heiz- und Nebenkostenabrechnung 
 Hausrat- und Haftpflichtversicherung 
 Krankenkassenprämien (Grundversicherung) 
 Krankenkassen-Selbstbehalte und Franchisen 
 Brillenkosten 
 Zahnarztkosten 
 Verkehrsauslagen für therapeutisch bedingte Fahrten 
 Auslagen für Stellensuche 
 Auslagen für Erwerbstätigkeit inkl. zusätzliche Verkehrsauslagen 
 Kinderbetreuungskosten 
 Musikschulbeitrag 
 Kosten für Mietinstrument 
 Obligatorische Schullager 
 


